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MATHEMATJSCH~NATURWISSENSCHAFTLICHER FAKULTATE 2'.1T AG 

DER HOCHSCHULEN IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCH ::_,AND 

EINSCHLIESSLICH BERLIN (WEST) 

Resolution 

des 

Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultätentages 

Plenarversamrnlung am 4./5. Juni 1984 in Würzburg 

Zur Absenkung der Eingangsbesoldung 

der Beamten und Angestellten im Hochschulbereich 

Der Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakul tätentag er:~:ennt an, 

daß in der Zeit großer wirtschaftlicher Schwierigkeiten der wissen

schaftliche Bereich aus den Maßnahmen zur Verminderung der Perso

nalkosten nicht ausgenommen werden kann. Der Mathematisch-Natur

wissenschaftliche Fakultätentag muß aber auf folgendes h2nweisen: 

1. Mit den "Wiss. Mitarbeitern mit Zeitverträgen" wird e2ne Grupoe 

getroffen, die nunmehr ihre gesamte oder fast gesru"te Zeit an 

der Hochschule mit verminderter Besoldung tätig sein :-:iuß. Das 

wird von anderen Gruppen nicht verlangt und sollte daher korri-

giert werden. 

2. Der Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultätentag verkennt 

nicht, daß derzeit in vielen Fächern genug Bewerber f~r Mitar

beiterstellen vorhanden sind, wenn man ein durchschni~tliches 

Diplomexamen als ausreichende Qualifikation ansieht. Er weist 

aber darauf hin, daß es darum geht, besonders qualifi::ierte Per-

sonen zu qewinnen. Wer denn sonst sollte auch später die Gesell-
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schaft mit Innovationen und neuen Ideen versorgen, weLn nicht 

dieser wissenschaftliche Nachwuchs, der als wissenschc:.ftlicher 

Mitarbeiter an den Hochschulen an Spitzenforschung teilgenom

men hat. 

3. Bei der derzeitigen Besoldungsabsenkung stellen wir fEst, daß 

es kaum gelingt, besonders qualifizierte Mitarbeiter zu gewin

nen, die nicht nur darauf warten, sehr bald in eine wEsentlich 

besser bezahlte Stelle außerhalb der Universität zu wEchseln. 

Neben den drastisch verminderten Chancen einer Beschäftigung 

in der Hochschule wird dieser qualifizierte Nachwuchs vollends 

durch die Besoldungsverminderung aus der Hochschule vErtrieben. 

Der Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultätentag fordert da

her die zuständigen Stellen auf, die Absenkung der EingaLgsbesol

dung auf höchstens 30 % bis 50 % der gesamten Beschäftigu:ngszei t 

bei den Mitarbeitern mit Zeitverträgen zu beschränken. Dc:durch 

würde zumindest eine angenäherte Gleichbehandlung mit dec Inhabern 

unbefristeter Stellen erreicht. 



MATHEMATISCH~NATURWISSENSCHAFTLICHER FAKULTÄTENTAG 

DER HOCHSCHULEN IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 

EINSCHLIESSLICH BERLIN :WEST) 

Resolution 

des 

Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultätentages 
zum 5. Folgebericht zur Einführung einer vorübergehendes 
sog. Überlastquote (Notzuschlag) 

Angesichts der geburtenstarken Jahrgänge und zum Erhalt der 

Chancen-Gerechtigkeit ist der Mathematisch-Naturwissenschaft-

liehe Fakultätentag der Auffassung, daß an der Politik der 

Öffnung der Hochschulen festgehalten werden sollte, jedoch un-

ter folgenden Voraussetzungen: 

Bereitstellung zusätzlicher Studienplätze 

Bereitstellung dafür erforderlicher Finanzierungsmittel 

Bereitstellung zusätzlicher Personal- und Sachmittel 

Die Erfüllung dieser Bedingungen für die Offenhaltung der Uni-

versitäten ist unverzichtbar, weil andernfalls die Fo=schung 

zwangsweise weitgehend zum Erliegen konmt, was kein k·_irzzeitiger 

Effekt wäre. Dieses aber stünde im Widerspruch zu den ständigen 

Forderungen nach Ausbau von Forschung, !nsbesondere S?itzenfor-

schung in allen Gebieten der Naturwissenschaften und ~echnik. 

Insbesondere stellt der Mathematisch-Naturwissenschaf~liche 

Fakultätentag zu den Vorschlägen der Finanzministerkonferenz 

beispielhaft fest: 

/2 
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Die Schaffung von Professoren auf Zeit bringt soziale und struk

turelle Probleme, die nicht zu lösen sind. Erwägenswert ist dage

gen der Fiebiger-Plan (d.h. die Schaffung einer bedarfsgerechten 

Anzahl von kw-Professuren). 

Eine Lehrdeputatserfüllung nur durch Pflicht- und Wahlpfl::_chtver

anstaltungen würde die Universitäten total verschulen und würde 

eine weitere Verschiebung der Universität hin zu reinen Ausbil

dungsstätten bedeuten. Dies aber würde die Forschung für ~ange 

Zeit entscheidend beeinträchtigen und eine an der Forschung orien

tierte Ausbildung verhindern. überdies würde dies derc1 Auftrag des 

Gesetzgebers zu einer qualifizierten Ausbildung widersprechen. 

Eine Unterscheidung von "ForschungsDrofessoren" und "Lehrprofesso

ren" mit erhöhtem Lehrdeputat würde eine wissenscha::Ctliche Ausbil

dung in Frage stellen. Weder dient die Lehre an den wissenschaftli

chen Hochschulen ausschließlich wissenschaftlichen Selbstzwecken, 

noch lediglich der Ausbildung. Vielmehr durchdringen sich beide 

Funktionen. Sie können nicht losgelöst voneinander betrachtet wer

den, da die Ausbildung eine wissenschaftliche sein muß. E:'._ne wei

tere generelle Erhöhung des Lehrdeputats hingegen bringt ~ie For

schung weitestgehend zum Erliegen und hat damit u.a. auch ihre Aus

wirkung auf die Lehre. 

Eine Kürzung der vorlesungsfreien Zeit von 5 auf 4 ~onate mit einer 

Schaffung von Trimestern würde die Ausbildung für die Stu~enten 

stark verschlechtern, weil wissenschaftliches Lernen zeitlich nicht 

beliebig komprimiert werden kann. Die Gründe, die in der \"ergangen

heit die Einführung von Trimestern verhindert haben, bestehen auch 

heute. 

/3 
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Eine Einbeziehung von Fernstudienangeboten ist insbesondere für 

die experimentellen Fächer des mathematisch-naturwissenschaftli

chen Bereiches unmöglich. 

Der Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultätentag unterstützt 

als eine zuständige, fachkompetente Vertretung der naturwissenschaft

lichen Fächer an den deutschen Hochschulen daher den Beschlußvorschlag 

der Kultusminister für die Ministerpräsidenten und plädiert für die 

Annahme dieses Vorschlages. Insbesondere verweist der Mathematisch

Naturwissenschaftliche Fakultätentag auf die Feststellung der Kultus

ministerkonferenz, daß "eine weitere Steigerung der Aufnahmekapazität 

in erforderlichem Umfang" mit den Vorschlägen der Finanzministerkon

ferenz "nicht geschaffen werden kann, ohne daß die Qualität der Lehre 

und damit zugleich der Ausbildung sowie die für die Forschung zur 

Verfügung stehenden Kapazitäten in empfindlichem Maße beeinC:rächtigt 

werden". 

Die wesentlichen Vorschläge der Finanzministerkonferenz ver~ennen, 

daß die Universitäten auch Stätten der Forschung sind. Die 'kosten

neutrale" Ausbildung der geburtenstärksten Jahrgänge ist in Wirklich

keit Ausbildung, die durch die Einschränkung der Forschung finanziert 

werden soll. 



MATHEMATISCH~NATURWISSENSCHAFTUCHER FAKULTÄTE NTAG 

DER HOCHSCHULEN IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 

EINSCHLIESSLICH BERLJC'.' WEST) 

Resolutior. 

des 

Mathematisch-Naturwissenschaftlic~en Fakultätentages 

Plenarversammlung am 4./5. Juni 1934 in Würzburg 

Zur Frage der Apothekera·'1.sbildung 

Der Mathematisch·-Naturwissenschaftliche Fakultätentag unter-

stützt die Bemühungen des Verbandes der Professoren arc pharma

zeutischen Hochschulinstituten, die Regelstudienzeit für das 

Studium der Pharmazie bis zum universitären Abschluß durch den 

2. Abschnitt der pharmazeutischen Prüfung auf 8 Semester fest-

zusetzen, aus folgenden Gründen: 

a) Die gegenseitige Anerkennung des Hochschulabschlusses im 

Fach Pharmazie innerhalb der SG setzt u.a. ein Hochschul-

studium von mindestens 4 Ja~re~ voraus. 

b) Die Entzerrung der universitären Ausbildung auf 4 Jahre ist 

wegen der bestehenden breiten Fächerung des Pharmaziestu-

diums notwendig und ermöglicht eine vertiefte Durchdringung 

der Studieninhalte. Damit wi:cd der Apotheker für seine Auf-

gabe im Hinblick auf die gestiegenen Anforderungen an Arz-

neimittelsicherheit und Arzneimittelversorgung hinreichend 

vorbereitet. 

/2 
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Der Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakültätentag geht davon 

aus, daß die geplante Umorganisation die Au~~a~~ezahl nic~t 

ändert. 



MATHEMATISCH~NATURWISSENSCHAFTLICHER FAKULT ATENT AG 

DER HOCHSCHULEN IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 

EINSCHL!ESSLICH BERLIN !WEST) 

Resolution 

des 

Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultätentages 

Plenarversarnrnlung am 4./5. Juni 1984 in Würzburg 

ZQm geowissenschaftlichen Schulunterricht 

Der Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultätentag s~ellt fest, 

daß die Geowissenschaften ihrem Wesen nach zu den Natur~issenschaf-

ten gehören. Ihr Untersuchungsobjekt, die Erde, ist flir die Exi-

stenz und den Fortbestand des Menschen und seiner um,„·el-= das grund

legende Fundament. Auf der Basis der Geowissenschaften als Natur-

wissenschaft beruht einerseits die gesru~te mineralische Rohstoff-

versorgung einschließlich des Trinkwassers und der Energiequellen; 

andererseits hängt der Bestand unserer Zivilisation \'On Vorgängen 

ab, zu deren Verständnis die Geowissenschaften einen entscheidenden 

Beitrag leisten. 

Der naturwissenschaftliche Inhalt des Faches Erdkunde w~rd aber in 

den Schulen mehr und mehr zurückgedrängt gegenüber den cesellschafts-

wissenschaftlichen Problemkreisen. Der Mathematisch-NatLrwissen-

schaftliche Fakultätentag fordert alle Kultusminister u~d -senatoren 

auf, die naturwissenschaftliche Seite dieses Faches als unabdingbare 

Grundlage auch aller sozialgeographischen Bezlige wieder stärker in 

den Vordergrund zu rücken. 



MATHEMATISCH~NATURWISSENSCHAFTLICHER FAKULTÄTENTAG 

DER HOCHSCHULEN IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 

E!NSCHLJESSLICH BERLIN !WEST) 

Resolution 

des 

Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultätentages 

Plenarversammlung am 4./5. Juni 1984 in Würzburg 

Zur __ Rahmenprüfungsordnung Geologie/Paläontologie 

Der r.-1athena~isch-NaturT1lissenschaftliche Fakul tätentag e:r-sucbt / 

den Vollzug einer neuen Rahmenprüfungsordnung Geologie/Paläonto-

logie auszusetzen, bis die Konferenz der Geowissenschaftlichen 

Fachbereiche, deren Gründung unmittelbar bevorsteht, über die 

zwischen Keli\ und WRK strittige Fassung des § 8 (1) Ziff. 2 be-

raten hat. Die bisherige Rahmenordnung aus dem Jahr 1963 genügt 

den Anforjerungen noch, so daß keine Dringlichkeit besteht. 


